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 1. Rechtsgrundlagen 

 1.1 Auftrag des G-BA 

Der G-BA hat mit Beschluss vom 20. Juni 2006 eine Aktualisierung der Beschreibung 
der Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie in Abschnitt D Anwendungsbe-
reiche vorgenommen. Bisher wurde in den Psychotherapie-Richtlinien eine nicht 
mehr aktuelle, wenig differenzierte Beschreibung der Indikationen zur Anwendung 
von Psychotherapie in Abschnitt D – Anwendungsbereiche verwandt. Diese wurde in 
Indikationsbereiche, orientiert an Kapitel F der International Classification of Disea-
ses der WHO (ICD-10) „übersetzt“.  

Mit Schreiben vom 15. August 2006 wurden die Änderungen in Abschnitt D vom 
BMG nicht beanstandet. Sie wurden im Bundesanzeiger 2006, Nr. 176 (S. 6339) ver-
öffentlicht und traten am 17.09.2006 in Kraft. 

Im Zusammenhang mit dieser Änderung des Katalogs der Anwendungsbereiche für 
Psychotherapie von Abschnitt D der Richtlinien hat der G-BA den UA Psychotherapie 
beauftragt, den Bezug zur medizinischen Rehabilitation und dem SGB IX, insbeson-
dere die Formulierungen in Abschnitt D 2. zu überprüfen. 

 

1.2 Medizinische Rehabilitation in der Sozialgesetzgebung 

Der Anspruch der Versicherten auf Versorgung mit Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation im Rahmen der GKV ist in den §§ 11 Abs.2, 40 bis 43 SGB V geregelt. 
§ 11 Abs.2  Satz 1 bestimmt, dass Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung 
auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation haben, die notwen-
dig sind, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszuglei-
chen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Aus der sys-
tematischen Trennung in § 11 zwischen Leistungen der Krankenbehandlung in Abs.1 
und Leistungen der medizinischen Rehabilitation in Abs.2 wird deutlich, dass Leis-
tungen der medizinischen Rehabilitation nicht als Unterfall der Leistungen zur Vor-
sorge und Behandlung von Krankheiten, sondern als eigenständige Leistungen ge-
währt werden und zwar unter den Voraussetzungen der §§ 40 bis 43 SGB V. Zu be-
achten ist dabei insbesondere die Regelung in § 40 Abs.4, wonach Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation von den Krankenkassen (subsidiär) nur dann erbracht 
werden, wenn nach den für andere Träger der Sozialversicherung geltenden Vor-
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schriften mit Ausnahme des § 31 SGB VI solche Leistungen nicht erbracht werden 
können.  

Daraus, dass der Anspruch der Versicherten auf Leistungen der medizinischen Re-
habilitation als eigenständige Leistung und nicht als Unterfall der Krankenbehandlung 
geregelt ist, folgt zugleich, dass der Gemeinsame Bundesausschuss keine Befugnis 
hat, in den Richtlinien nach § 92 Abs.1 SGB V das Nähere zum Anspruch der Versi-
cherten auf Versorgung mit medizinischer Rehabilitation zu regeln. Soweit § 92 
Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V dem Gemeinsamen Bundesausschuss aufgibt, Richtlinien 
über die Verordnung von im Einzelfall gebotenen Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation und die Beratung über Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation 
zu beschließen, ermächtigt diese Bestimmung den Gemeinsamen Bundesausschuss 
lediglich dazu, die Voraussetzungen der Verordnung von Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation durch Vertragsärzte als Grundlage für die Leistungsentschei-
dung der Krankenkasse zu regeln; eine Kompetenz zur inhaltlichen Ausgestaltung 
des Anspruchs des Versicherten auf Versorgung mit Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation ist mit dieser Richtlinienermächtigung jedoch nicht verbunden (vgl. § 1 
Abs. 2 S. 2  der Rehabilitations-Richtlinien vom 16. März 2004 zu Ziel und Zweck der 
Reha-Richtlinien).  

Vielmehr bestimmt die Krankenkasse nach den medizinischen Erfordernissen des 
Einzelfalles Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation sowie die Rehabilitations-Einrichtung (§ 40 Abs. 3 S. 1 
SGB V; § 2 Abs. 6 Reha-Richtlinien). Dabei ist die Krankenkasse nach § 275 SGB V 
verpflichtet, die Notwendigkeit von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) auf der Grundlage der 
Begutachtungs-Richtlinien "Vorsorge und Rehabilitation“ des Medizinischen Dienstes 
der Spitzenverbände der Krankenkassen prüfen zu lassen (§ 2 Abs. 7 Reha-
Richtlinien). 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Gemeinsame Bundesausschuss 
keinen gesetzlichen Auftrag hat, in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 SGB V das Nä-
here über Inhalt und Umfang für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche 
Versorgung der Versicherten mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu re-
geln. Mit der Streichung des Begriffs "medizinische Rehabilitation" in den Nummern 
A. 1, D. 2 und D. 3.2 der Psychotherapie-Richtlinien wird somit lediglich eine Anpas-
sung der Richtlinien an die gesetzlichen Grundlagen zur Versorgung der Versicher-
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ten mit Leistungen der medizinischen Rehabilitation vorgenommen.  

 2. Eckpunkte der Entscheidung 

 Das Ergebnis der Prüfung im Unterausschuss Psychotherapie ergab, dass eine Ak-
tualisierung der Psychotherapie-Richtlinien entsprechend der gesetzlichen Grundla-
gen (wie unter 1.2 beschrieben) erforderlich ist und dass der Begriff „medizinische 
Rehabilitation“ in den Richtlinien mit dem aktuellen Verständnis im Sinne des SGB IX 
nicht mehr kompatibel ist. Der Terminus wurde im Jahr 1976 in die Richtlinien aufge-
nommen. Da in der Zwischenzeit mit dem SGB IX gesetzliche Regelungen für die 
Leistungen   zur   medizinischen Rehabilitation,    die     Rehabilitationsdienste    und 
-einrichtungen und die Rehabilitationsträger geschaffen wurden, ist eine Überarbei-
tung der Richtlinien an den Stellen, die Bezug auf die medizinische Rehabilitation 
nehmen, notwendig geworden. Davon unberührt bleibt Psychotherapie nach wie vor 
Leistung der medizinischen Rehabilitation. Dies ist in § 26  Abs. 2 Nr. 5 SGB IX ge-
regelt. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass eine gut funktionierende Versorgung 
der Patienten mit den in D 2. genannten seelischen Krankheiten seit vielen Jahren 
existiert, die es auch in Zukunft zu bewahren gilt. 

Insofern wird der Begriff „medizinische Rehabilitation“ aus Abschnitt D 2. der Richtli-
nien gestrichen, ohne dass die Zweiteilung der Liste Anwendungsbereiche in Ab-
schnitt D aufgegeben wird: Im Unterschied zu den unter D 1. aufgezählten Indikati-
onsbereichen, stellen die in D 2. aufgezählten Krankheitsbilder nur unter bestimmten 
Bedingungen eine Indikation für Psychotherapie im Sinne der Richtlinien dar: Psy-
chotherapie ist hier in der Regel nicht das vorrangige/primäre Behandlungsmittel der 
Wahl bzw. nicht die einzige notwendige Behandlungsmaßnahme. Sowohl die derzei-
tigen Formulierungen in D 2. als auch die jetzt vorgeschlagene Aktualisie-
rung/Neuformulierung soll sicherstellen, dass Psychotherapie bei den in D 2. aufge-
zählten Krankheitsbildern auch künftig zur Anwendung kommt, wenn psychische 
Faktoren wesentlichen Anteil an der Erkrankung oder deren Auswirkungen oder de-
ren Folgezuständen haben und eine Beeinflussung derselben durch Psychotherapie 
möglich erscheint.  

Es besteht unverändert der Sinn und Zweck der Auflistung in D 2. darin, dass psychi-
sche Folge- oder Begleiterkrankungen und/oder deren Residualsymptomatik bei die-
sen Indikationen einer Psychotherapie im Sinne der Richtlinien wie bisher auch zu-
gänglich gemacht werden können. 

Nach wie vor haben Versicherte unveränderten Anspruch auf Leistungen der Psy-
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chotherapie zur Krankenbehandlung gemäß Psychotherapie-Richtlinien. Sie haben 
ebenfalls unverändert Anspruch auf medizinische Rehabilitation. Die Regelungen 
hierzu werden auf Grundlage des SGB IX auf Landesebene getroffen, der G-BA ist 
hierfür nicht zuständig. 

Eine Folgeänderung der oben dargestellten Aktualisierung ist die Streichung der Ter-
mini „geistige oder seelische Behinderung“ und „medizinischen Rehabilitation“ in den 
Abschnitten A Allgemeines und D 3.2. 

 

 3. Verfahrensablauf 

 

Gremium Datum Beratungsgegenstand 

G-BA 20.06.2006 Beauftragung des UA PT, in den PT-RL den Bezug 
zur medizinischen Rehabilitation und dem SGB IX 
zu prüfen 

UA PT 06.09.2006 
26.04.2007 

Beratung der Änderungen in Abschnitt D mit Folge-
änderungen in Abschnitt A PT-RL 

UA PT 23.05.2007 Einleitung des Stellungnahmeverfahrens nach 
§ 91 Abs. 8a SGB V 

UA PT 28.06.2007 
24.09.2007 
13.11.2007 

Beratung der eingegangenen Stellungnahmen nach 
§ 91 Abs. 8a SGB V 

G-BA 20.12.2007 Beschluss der Änderungen der PT-RL 
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4. Würdigung der Stellungnahmen 

 
4.1 Stellungnahme der Bundesärztekammer (BÄK) 

Die BÄK äußert Bedenken gegen den Ersatz des Begriffs „seelische Behinderung“ durch die 
Begriffe „seelische Krankheit“ bzw. „psychische Folge- und/oder Residualsymptomatik“, da der 
Eindruck entstehen könnte, dass die Rehabilitation für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
in Zukunft nicht mehr Leistung der gesetzlichen Krankenkassen sei. Sie verweist auf die Definiti-
onen in § 2 Abs. 1 SGB IX und § 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX, welche begründeten, dass an den bis-
herigen Terminologien „seelische Behinderung“ und „medizinische Rehabilitation“ in den Richtli-
nien festzuhalten sei. 

 

Beratungsergebnis im Unterausschuss Psychotherapie  

Die Besorgnis, dass durch eine Streichung des Begriffs „medizinische Rehabilitation“ in den Psy-
chotherapie-Richtlinien der Anspruch der Versicherten, insbesondere des von §§ 2 Abs.1 
SGB IX und 26 Abs.1 Nr.1 SGB IX erfassten Personenkreises, auf Versorgung mit Psychothera-
pie als Leistung zur medizinischen Rehabilitation eingeschränkt würde, ist nicht begründet. Aus-
gangspunkt sind dabei die Ausführungen unter Punkt 1.2 der Tragenden Gründe zum Anspruch 
des Versicherten auf Versorgung mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im Rahmen 
der GKV. Daraus ergibt sich, dass die Krankenkasse nach § 11 Abs. 2 SGB V in Verbindung mit 
den §§ 40 und 41 SGB V Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erbringt, wenn die kurati-
ven Maßnahmen der ambulanten Krankenbehandlung - auch unter rehabilitativer Zielsetzung - 
nicht ausreichen, eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation medizinisch indiziert und kein 
anderer Rehabilitationsträger vorrangig zuständig ist (§ 2 Abs.2 Rehabilitations-Richtlinien). Zur 
Erbringung von Leistungen der medizinischen Rehabilitation verweist § 11 Abs.2 Satz 3 auf die 
Bestimmungen des SGB IX, soweit im SGB V nichts anders bestimmt ist. Nach dieser Rege-
lungssystematik beansprucht das SGB IX eine zwar subsidiäre, aber doch unmittelbare Geltung 
auch für die von den Krankenkassen zu erbringenden Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on. Damit gilt § 26 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX, wonach Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
auch Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung umfasst.  

Davon unberührt bleibt der Anspruch der Versicherten nach § 27 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB V auf 
Krankenbehandlung in Form von Psychotherapie als ärztliche oder psychotherapeutische Be-
handlung, soweit diese nach den Bestimmungen der Psychotherapie-Richtlinien medizinisch in-
diziert ist.  

 

6 



 
4.2 Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 

Die BPtK regt folgende Änderungen an dem Beschlussentwurf an: 

(1)  Der Begriff „psychodynamische oder lerntheoretische Faktoren“ in Nummer 2. sollte 
durch „psychische Faktoren“ ersetzt werden. 

(2)  Der Begriff „übergreifende Behandlungsplanung“ in Nummer 2. sollte wegfallen. 

(3)  Die Redundanz der Formulierung „ein Ansatz für die Anwendung von Psychotherapie“ in 
Nummer 2.3 und Nummer 2.4 der Beschlussempfehlung kann redaktionell durch ein Vorziehen 
des Halbsatzes zu Nummer 2. gelöst werden. 

(4)  Hinweis auf einen redaktionelle Fehler in Nummer 2.: Die Wörter „oder deren Auswirkun-
gen“ sollen nicht gestrichen werden. 

(5)  Bei Nummer 2.4 sollte der Begriff der „seelischen Behinderung als Folge psychotischer 
Erkrankungen“ präziser gefasst werden als „Psychische Begleit-, Folge- und/oder Residualsym-
ptomatik psychotischer Erkrankungen“ 

 

Beratungsergebnis im Unterausschuss Psychotherapie 

Zu (1) 
Die Anregung der BPtK wird aufgegriffen und durch den UA Psychotherapie präzisiert. Der Halb-
satz „wenn psychodynamische oder lerntheoretische Faktoren einen wesentlichen Anteil daran 
haben“ in Abschnitt D Nummer 2. wird durch die Formulierung „wenn psychische Faktoren einen 
wesentlichen pathogenetischen Anteil daran haben“ ersetzt. 

Zu (2) 
Die Einwände der BPtK führten zu einer Modifikation der Formulierung, welche den Sinn und 
Zweck der Regelung deutlicher zum Ausdruck bringt. Die Neuformulierung lautet nun: „Psycho-
therapie kann neben oder nach einer somatisch ärztlichen Behandlung von Krankheiten oder 
deren Auswirkungen angewandt werden, wenn …“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die 
Anwendungsbereiche in Abschnitt D bewusst zweigeteilt sind. Während in Nr. 1 Indikationen zur 
Psychotherapie aufgeführt sind, die allein mit Psychotherapie behandelt werden können, werden 
unter Nr. 2 Indikationen aufgeführt, für die parallel zu oder im Anschluss an eine somatisch-
ärztliche Behandlung auch Psychotherapie indiziert sein kann. 
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Zu (3) 
Der redaktionelle Änderungsvorschlag wird übernommen.  

Zu (4) 
Der Änderungsvorschlag wird übernommen: Die Wörter „oder deren Auswirkungen“ werden nicht 
gestrichen. 

zu (5) 
Die vorgeschlagene Präzisierung wird übernommen.  

 

Siegburg, den 20. Dezember 2007 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
 

Der Vorsitzende 

Hess 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens 

5.1 Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 

Der Unterausschuss Psychotherapie hat mit Schreiben vom 22.05.2007 an Bundesärztekammer 
und Bundespsychotherapeutenkammer das Stellungnahmeverfahren gemäß 
§ 91 Abs. 8a SGB V eingeleitet. Länge der Frist war bis zum 23.06.2007. 

Beide Kammern haben eine Stellungnahme jeweils mit Datum vom 22.06.2007 abgegeben. 

Der Unterausschuss hat die inhaltlichen Anmerkungen und Änderungsvorschläge der beiden 
Kammern in seinen Sitzungen am 28.06.2007, am 24.09.2007und am 13.11.2007 beraten. 
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5.1.1 Stellungnahme der BÄK 
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5.1.2 Stellungnahme der BPtK 
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5.2 Anhang 

5.2.1 Text des Anschreibens 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Fuchs / sehr geehrter Herr Prof. Richter 
 
der Unterausschuss „Psychotherapie“ des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 91 Abs. 5 
Satz 2 SGB V hat eine Aktualisierung der Psychotherapie-Richtlinien im Hinblick auf den Begriff 
„medizinische Rehabilitation“ konsentiert.  
 
Anbei übersenden wir Ihnen den Anhörungsentwurf mit den vorgeschlagenen Änderungen der 
Psychotherapie-Richtlinien und Erläuterungen dazu. Unter Hinweis auf Ihre Pflicht zur vertrauli-
chen Behandlung der Beschlussvorlage möchten wir Ihnen Gelegenheit zur Abgabe einer schrift-
lichen Stellungnahme im Rahmen Ihres Anhörungsrechts nach § 91 Abs. 8a SGB V bis zum 23. 
Juni 2007 geben. 
 
Ihre Stellungnahme senden Sie bitte auch in elektronischer Form als MS-Word-Datei an folgende 
E-Mail Adresse: christof.wiesner@g-ba.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i.A. Christof Wiesner 
Referent 
 
 
Anlagen 
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5.2.2 Stellungnahmeentwurf 
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5.2.3 Erläuterung 
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